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Teil 1. Einleitung 

Anlass der vorliegenden Stellungnahme ist der Entwurf des Gesetzes zur Anpassung des 

Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 

03.06.2003. Dieser ist motiviert durch die notwendige Umsetzung der Richtlinie 2001/42/ 

EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, Abl. EG Nr. L 197 S. 30 (Plan-UP-

Richtlinie, im folgenden Plan-UP-RL) in das deutsche Recht des Städtebaus und der Raum-

ordnung. Dieses Vorhaben soll ausweislich S. 1 der Begründung  Allgemeiner Teil mit dem 

Ziel verbunden werden, „die planungsrechtlichen Verfahrensschritte auf hohem Umwelt-

schutzniveau zu vereinheitlichen und zu stärken, um eine dem Leitbild der nachhaltigen 

Stadtentwicklung entsprechende zügige und sichere Planung zu ermöglichen“. Zugleich ist 

beabsichtigt, mit dem Entwurf das Planungsrecht zu vereinfachen.  

  

Der BUND begrüßt es, dass nach erheblichen Umsetzungsdefiziten der Bundesrepublik 

Deutschland  im Bereich des europäischen Umweltrechts in der Vergangenheit mit dem 

EAG-Bau nunmehr zumindest eine fristgerechte Richtlinienumsetzung möglich erscheint. Er 

kritisiert allerdings, dass die Gesetzesänderung nach der derzeitigen Entwurfsfassung nicht 

dazu genutzt werden soll, wirksame Instrumente zur Verringerung des Flächenverbrauchs 

zur Verfügung zu stellen und dass die Umsetzung europarechtlicher Erfordernisse teilweise 

defizitär ist. 

 

Die Siedlungsentwicklung in der Bundesrepublik und der Flächenverbrauch für Infrastruk-

turprojekte ist ungebremst und hat teilweise seit den 90er Jahren noch eine Steigerung 

erfahren. Täglich werden in Deutschland Natur und Landschaft durch Verkehrswege, Wohn- 

und Industriebauten und dem damit einhergehenden Bodenverbrauch zerschnitten. So 

gingen durch den Bau von Gebäuden oder Straßen im Durchschnitt in den letzten zehn 

Jahren in Deutschland täglich 120 Hektar Natur und Landschaft verloren, das entspricht 

163 Fußballfeldern pro Tag[1]. Auch die Veränderung der Landschaft durch Abgrabungen, 

Aufschüttungen oder andere bauliche, industrielle, forst- oder landwirtschaftliche Boden-

nutzungen trägt im bedeutenden Maße zur Vernichtung von Natur und Landschaft bei. 

Durch bau- und anderweitig bedingte Entwässerungsmaßnahmen sind rund zwei Drittel 

aller noch vorhandenen schützenswerten Lebensraumtypen, wie Flüsse und Moore, in ihrem 

Bestand gefährdet  [2]. 
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Die Politik hat die notwendige Begrenzung des Flächenverbrauchs als Thema dem Grunde 

nach zwar erkannt, versäumt es aber, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Neben 

verschiedenen anderen Steuerungsmöglichkeiten im Subventions- und Abgabenrecht muss 

auch hier das Bauplanungsrecht angepasst werden. Die aufgrund der Plan-UP-RL notwen-

dige Novellierung des BauGB sollte daher genutzt werden, planerische Instrumente zu 

schaffen, um den Flächenverbrauch einzudämmen. Eine auf die bloße Umsetzung der Plan-

UP-RL gerichtete Novellierung ist nicht ausreichend. Das Planungsrecht ist über den 

Gesetzesentwurf hinausgehend zu ändern (vgl. Teil 2). Die Umsetzung der Plan-UP-RL in 

der gegenwärtigen Konzeption der Eingliederung in das BauGB begegnet für sich 

genommen keinen grundsätzlichen Bedenken (dazu Teil 3). Die Vorschriften bedürfen indes 

teilweise der Überarbeitung und Ergänzung (dazu Teil 4). Einige Normvorschläge sollten 

überdies vorsorglich klarer formuliert werden (dazu Teil 5). 

 

Teil 2. Über den Gesetzesentwurf hinausreichende Forderungen des BUND 

 

Der BUND geht in seiner Kritik am Entwurf nicht so weit wie der SRU. Entgegen dessen 

Ansicht hält der BUND die Gefahr der Desorientierung in der Verwaltung und des Ent-

stehens neuer Streitfragen durch die Neuordnung der Vorschriften[3] für gering. Jeder 

Neuregelung haftet in der ersten Zeit ihrer Umsetzung eine gewisse Unsicherheit in der 

Gesetzesanwendung an. Diese Unsicherheit ist aber als notwendige Folge von Reformen 

hinzunehmen. Eine erhöhte Gefahr dahingehend ist im Rahmen des vorliegenden Entwurfs 

nicht zu erkennen. 

  

A. Neustrukturierung der §§ 1, 1a BauGB durch den Entwurf 

Der BUND begrüßt insbesondere die Aufnahme des Grundsatzes der Nachhaltigkeit in die 

Grundsätze der Bauleitplanung. Die Kritik des SRU daran, die sich im wesentlichen darauf 

bezieht, einen Begriff in das Bauleitplanungsrecht zu integrieren, dessen Auslegung um-

stritten ist [4], vermag der BUND in dieser Form jedenfalls dann nicht zu teilen, wenn es im 

übrigen bei der bisherigen Formulierung des § 1 Abs. 5 bleibt. Hier besteht die Chance, 

einen der wesentlichen Grundsätze des Umweltrechts in ein Gesetz mit höchster umwelt-

rechtlicher und umweltpolitischer Bedeutung zu integrieren und somit einen erhöhten 

Schutzstandard für die Umwelt zu erreichen. Außerdem ergibt sich gerade dadurch die 

Möglichkeit, den Begriff der Nachhaltigkeit einer praxisgerechten Klärung zuzuführen. 
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Aufgrund der eingangs geschilderten Entwicklung im Hinblick auf den Natur- und Land-

schaftsverbrauch hält der BUND allerdings eine Stärkung der Umweltbelange in der Abwä-

gung für unumgänglich. Hierzu macht er folgende Vorschläge: 

  

I. Alternativen- und Erforderlichkeitsprüfung 

Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Natur und Landschaft und der Notwendigkeit der 

Verringerung des Flächenverbrauchs ist jeder Bauleitplanung eine Alternativen- und Erfor-

derlichkeitsprüfung voranzustellen, die auch die Prüfung einer Nullvariante umfasst. Die 

Verpflichtung zur Alternativenprüfung folgt direkt aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Plan-UP-RL. 

  

a) § 1 Abs. 3 des Entwurfs wird wie folgt geändert: hinter das Wort „haben“ wird in 

Kommata die Ergänzung „unter Beachtung der Grundsätze des § 1a Abs. 2 S. 2“ 

eingefügt. 

b) § 1a Abs. 2 des Entwurfs wird wie folgt geändert: hinter Satz 1 wird eine neuer Satz 

zwei folgenden Wortlauts eingefügt: „Notwendig ist die zusätzliche Inanspruch-

nahme von Flächen nur dann, wenn sie bei Prüfung aller in Betracht kommenden 

Alternativen einschließlich der Nullvariante als erforderlich erscheint.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 S. 2 des Entwurfs wird S. 3. 

  

II. Abwägungsvorrang für Umweltbelange 

Der hohen Bedeutung und der gravierenden Gefährdung der Umweltbelange angemessen ist 

ein Vorrang für sie in der Abwägung zu fordern. Dieser lässt sich ohne gravierenden Eingriff 

in die Systematik der §§ 1, 1a des Entwurfs integrieren. Bei dieser Gelegenheit ist der von § 

3 BNatSchG eingeführte Biotopverbund in die Reihe der Umweltbelangs aufzunehmen. Nur 

ein von Bebauung freigehaltener Biotopverbund kann seine Aufgabe nach § 3 BNatSchG 

erfüllen. 

  

§ 1 des Entwurfs wird wie folgt geändert: 

a) Ziffer 7. wird aus Abs. 6 herausgenommen. 

b) Die nachfolgenden Ziffern des Abs. 1 rücken um jeweils eine Nummer nach vorn. 

c) Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 
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„(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit Vorrang zu 

berücksichtigen, insbesondere: 

1. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 

Vielfalt, 

2. die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

3. die notwendige Freihaltung der Flächen des Biotopverbunds nach § 3 

BNatSchG von Bebauung, 

4. die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität auch in den Gebieten, in 

denen die festgelegten Immissionsschutzgrenzwerte nicht überschritten 

werden, 

5. umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt, 

6. umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

7. die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit 

Abfällen und Abwässern, 

8. die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie, 

9. die Darstellungen von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie von 

sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechts, 

10. die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Ziffern 1, 5 und 6. 

d)      Abs. 7 des Entwurfs wird Abs. 8. 

e)      Abs. 8 des Entwurfs wird Abs. 9. 

 

B. Einführung neuer Klagemöglichkeiten  

Durch das große Gewicht, welches der Verfahrensbeschleunigung in den letzten Jahren 

seitens des Gesetzgebers und der Verwaltung beigemessen wurde und durch die 

Überbetonung des Grundsatzes der Planerhaltung gerade im Bauleitplanverfahren sind 
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Freiräume für Missbrauch und Defizite entstanden. Wenn der Staat sich aber aus der 

Kontrolle zurückzieht, müssen neue Kontrollinstrumente gefunden werden. So setzen 

andere Rechtsordnungen – auch die der Europäischen Gemeinschaft – weitergehend als die 

deutsche auf eine Einbeziehung Privater zur Kontrolle planungs- und umweltrechtlicher 

Entscheidungen.  

 

Zugleich verdeutlicht die weitgehende Implementierung der Plan-UP-RL im Baurecht die 

zunehmende und enge Verzahnung des Umweltrechts – auch des Naturschutzrechts - mit 

dem Bauplanungsrecht und dem Raumordnungsrecht. Unter diesem Gesichtspunkt drängt 

es sich angesichts insoweit unbestrittener Vollzugsdefizite geradezu auf, die Verbandsklage 

auf das Baurecht zu erstrecken. Dies ist im übrigen nach Auffassung des BUND gemein-

schaftsrechtlich jedenfalls hinsichtlich der Kontrolle der Einhaltung der Plan-UP-RL und der 

UVP-RL ohnehin zwingend geboten. Anerkannte Naturschutzvereine gehören gem. Art. 6 

Abs. 4 Plan-UP-RL zwingend zum Kreis der zu beteiligenden betroffenen Öffentlichkeit. Die 

betroffene Öffentlichkeit muss nach der bisherigen Rechtsprechung des EuGH zur UVP-RL 

im nationalen Recht klagebefugt sein (vgl. z.B. EuGH, Rs. C – 435/97, Slg 1999, I-5613, 

Rdnr. 71 – „WWF ./. Bozen“; ferner Urt. v. 19.09.2000, Rs. C – 287/98, Rdnr. 32 - „Linster“; 

ausführlich etwa auch Epiney/Sollberger in UBA (Hrsg.): Zugang zu Gerichten und gericht-

liche Kontrolle im Umweltrecht“, 2002, S. 379 ff.).  

 

Unabhängig hiervon schlägt der BUND im Sinne der angesprochenen Implementierung des 

Einzelnen in die Vollzugskontrolle vor, dem Grundgedanken des UWG folgend auf die 

Selbstkontrolle der Wirtschaft zur Eindämmung und Regulierung des Flächenverbrauchs zu 

setzen. Insoweit wäre etwa an Konkurrentenklagen hinsichtlich vorhabensbezogener Bebau-

ungspläne und der Festsetzung sonstiger Sondergebiete i.S.d. § 11 BauNVO zu denken.  

  

Teil 3. Konzeption der Regelung im Hinblick auf die Einführung der UP 

 

Bei der Frage der Konzeption der Umsetzung gehen die Entwurfsverfasser den Weg, die 

Umweltprüfung in das bestehende Baugesetzbuch einzugliedern[5]. Der möglichen Schaffung 

eines eigenen Gesetzes[6] für die Umweltprüfung und der damit verbundenen Betonung der 

umweltpolitischen Bedeutung und der Bündelung der Instrumente der räumlichen Umwelt-

vorsorge wurde damit zugleich eine Absage erteilt. Auch der Weg der Ergänzung der natio-
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nalen Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-G und UVPWwV) wurde 

nicht eingeschlagen. Diese Variante hätte sich hier aufgrund der großen Parallelen zwischen 

den Verfahrensschritten der UVP und der UP nach Einschätzung des BUND durchaus 

angeboten[7].  

  

Der Ansatz, die Umweltprüfung als „Regelverfahren für grundsätzlich alle Bauleitpläne“ 

auszugestalten, damit sie „als einheitliches Trägerverfahren die bauplanungsrechtlich 

relevanten Umweltverfahren zusammenführt“ [8], erscheint gleichwohl als immerhin grund-

sätzlich geeignete Umsetzung der Vorschriften der Plan-UP-RL. Die nachfolgenden Ausfüh-

rungen stellen daher die Grundkonzeption nicht grundlegend in Frage, sondern legen diese 

zugrunde. 

  

Teil 4. Stellungnahme zu den verbesserungsbedürftigen Vorschriften 

A. Anwendungsbereich des Gesetzes 

 

Der Gesetzesentwurf genügt nach Auffassung des BUND hinsichtlich seines Anwendungs-

bereichs in weiten Teilen den Anforderungen der Plan-UP-RL. Ausgeklammert bleiben 

allerdings – den Empfehlungen der Gaentzsch-Kommission (Rz. 068 ff.) folgend – Entwick-

lungsbereichssatzungen (§§ 165 ff.). Der BUND hält dies für einen Verstoß gegen das aus 

der Richtlinie folgende Frühzeitigkeitsgebot. Zwar ist es richtig, dass die planerische Konkre-

tisierung weitgehend erst nach der förmlichen Festlegung des Entwicklungsbereichs statt-

findet. Gleichwohl erscheint eine Plan-UP auf der Ebene der Festsetzung der Entwicklungs-

bereichssatzung nötig und sinnvoll. Die Festsetzungen nämlich steuern die Überplanung der 

betroffenen Flächen bereits weitgehend. Sie sind gem. § 165 Abs. 3 BauGB nur zum Wohl 

der Allgemeinheit zulässig. Zugleich sind bereits auf dieser Planungsebene gem. § 165 Abs. 

3 Satz 2 BauGB die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 

gerecht abzuwägen. Hierbei ist es aus Sicht des BUND schon vor dem Hintergrund der 

Anforderungen des Art. 20 a GG erforderlich, den vorhandenen Zustand der Umwelt zu 

erfassen und in die Prüfung einzubeziehen. 
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B. Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung (Scoping) 

durch die Gemeinde, § 2 Abs. 4 S. 3 des Entwurfs 

Ausweislich der Begründung soll § 2 Abs. 4 des Entwurfs im Rahmen der Regelung des 

Verfahrens die entsprechenden Vorschriften der Plan-UP-RL und der Projekt-UVP-RL in 

Form einer Umweltprüfung (Scoping) konkretisieren[9].  

  

§ 2 Abs. 4 S. 3 des Entwurfs sieht folgenden Wortlaut vor: 

 

 „Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillie-

rungsgrad die Ermittlung der Belange für die sachgerechte Abwägung erforderlich ist“ 

  

Es handelt sich bei dieser Festlegung nach der Begründung nicht um einen selbständigen 

Verfahrensschritt mit gesonderter Beschlussfassung und Anfechtbarkeit [10]. Durch diese Art 

der Regelung wird der Gemeinde ein sehr weiter Spielraum bei einem wesentlichen Schritt 

der Umweltprüfung eingeräumt. Dieser Freiraum geht in der Formulierung über die Vor-

gaben des Art. 5 Abs. 2 Plan-UP-RL hinaus: „Der Umweltbericht nach Absatz 1 enthält die 

Angaben, die vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksichtigt dabei den 

gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle Prüfmethoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des 

Plans oder Programms, dessen Stellung im Entscheidungsprozess ...“ (Hervorhebungen 

durch den Verfasser) und stellt sich daher als unzureichende innerstaatliche Umsetzung dar. 

  

Der so geschaffene, nicht justitiable Freiraum birgt weiterhin die Gefahr der Aufweichung 

der gesamten Prüfung durch Festlegung eines unzureichenden Prüfungsmaßstabs in sich. 

Sollte sich diese Gefahr im Einzelfall realisieren, hätte dies zur Folge, dass die Vorschriften 

zur Umsetzung der Plan-UP-RL weitestgehend leer liefen. Daraus wiederum würde eine 

evidente Schwächung der Belange des Umweltschutzes im Bauleitplanverfahren resultieren. 

Tatsächlicher Anknüpfungspunkt dieser Gefahr ist die bekanntermaßen unzureichende 

personelle und finanzielle Ausstattung der Mehrzahl der Gemeinden. Für die ihnen durch 

die Umweltprüfung zusätzlich entstehenden Kosten[11] sieht der Entwurf keinen Ausgleich 

vor. Die Möglichkeit der freien Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrads der 

Prüfung könnte von den Gemeinden zur Kostenregulierung im Umweltprüfungsverfahren 

eingesetzt werden.  
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Darüber hinaus sieht der BUND in dem durch die vorgeschlagene Regelung eingeräumten 

erheblichen Entscheidungsfreiraum die Gefahr der Reduzierung der Intensität der Umwelt-

prüfung aufgrund gegenläufiger Interessen. Diese Gefahr ist auch deshalb als erheblich 

einzustufen, weil diese Ebene der behördlichen Umsetzung nach dem Willen der Entwurfs-

verfasser nicht justitiabel sein soll. 

  

Als Lösung für die geschilderten Probleme sieht der BUND alternativ folgende Möglich-

keiten: 

- Ersatzlose Streichung des § 2Abs. 4 S. 3 des Entwurfs. 

- Strikte Orientierung von Umfang und Intensität der Prüfung am Wortlaut des Art. 5 

Abs. 2 Plan-UP-RL. 

- Für den Fall der Beibehaltung der derzeitigen Regelung: Einführung einer 

Möglichkeit der Kontrolle der Entscheidung der Gemeinde. 

  

C. Regelungen der Abschichtung, §§ 2 Abs. 4 S. 4, 29 Abs. 3 S. 3 des Entwurfs 

Die Abschichtungsregelung hat das Ziel, Doppelprüfungen im Rahmen der Umweltprüfung 

zu vermeiden. Dazu soll, entsprechend der Regelung des § 17 S. 3 UVPG, das jeweilig 

nachfolgende Verfahren auf andere oder zusätzliche Umweltauswirkungen beschränkt 

werden. 

  

§ 2 Abs. 4 S. 4 des Entwurfs sieht folgenden Wortlaut vor:  

 

„Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumord-

nungs-. Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umwelt-

prüfung in einem zeitlich nachfolgenden Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 

erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden.“ 

  

§ 29 Abs. 3 S. 3 des Entwurfs sieht folgenden Wortlaut vor:  

 

„Wird eine Umweltprüfung in einem Bauleitplanverfahren und eine Umweltverträglichkeits-

prüfung in einem nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren durchgeführt, soll die 
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Umweltverträglichkeitsprüfung im Baugenehmigungsverfahren auf zusätzliche oder andere 

erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden“. 

  

Ist das Ziel der Verfahrensvereinfachung durch Vermeidung von Doppelprüfungen auch 

grundsätzlich begrüßenswert, so bietet die gewählte Formulierung doch Unsicherheiten im 

Hinblick auf die unterschiedlichen Konkretisierungsebenen der Prüfung. Es kann im Hinblick 

auf das Stufenverhältnis der Planungs- und Genehmigungsebenen nicht lediglich um die 

Prüfung zusätzlicher oder anderer erheblicher Umweltauswirkungen gehen, vielmehr muss 

es das Ziel dieser Regelung sein, die von der höherstufigen Planung vorgenommene grobere 

Prüfung auf einer höheren Konkretisierungsebene fortzusetzen und ihr so mehr Detail-

schärfe zu geben[12]. Dieses Vorgehen entspräche auch dem Charakter der einzelnen Ebenen: 

Während im Flächennutzungsplan die Gesamtstrukturen der gemeindlichen Planung darge-

stellt werden, enthält der Bebauungsplan konkrete Festsetzungen für einzelne Grundstücke, 

und die Baugenehmigung regelt im Detail die bauliche Umsetzung dieser Festsetzungen. 

Die Detailschärfe der Umweltprüfung ist diesem unterschiedlichen Konkretisierungsgrad 

anzupassen[13].  

  

Darüber hinaus fehlt es an einer Regelung hinsichtlich des Alters der jeweils höherstufigen 

Prüfung. Im Hinblick auf die zum Teil rasant voranschreitende Zerstörung der einzelnen 

Umweltgüter und die ständige Weiterentwicklung der Untersuchungsmethoden macht aus 

der Sicht des BUND der Versuch wenig Sinn, eine 15 Jahre alte Umweltprüfung auf einer 

höheren Stufe zu konkretisieren. Ein gewisses Regulativ sieht der Entwurf durch eine 

geplante Überprüfungspflicht für Flächennutzungspläne nach 15 Jahren vor, § 5 Abs. 1 S. 2 

des Entwurfs. Dieser Gedanke ist in der Form fortzuschreiben, dass eine Abschichtung der 

Umweltprüfung nur bis zu einem bestimmten Alter der jeweilig vorausgehenden Konkreti-

sierungsstufe vorgenommen werden kann. Als angemessene zeitliche Grenze bietet sich aus 

der Sicht des BUND und aufgrund der vorstehenden Erwägungen ein Zeitraum von maximal 

7 Jahren an, wie er sich im übrigen auch in Art. 12 Abs. 3 Plan-UP-RL findet. Um zur Über-

sichtlichkeit und besseren Handhabung des Gesetzes beizutragen, sollte auch § 5 Abs. 1 S. 2 

eine Überprüfungspflicht nach spätestens 7 Jahren vorsehen. 
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D. Berücksichtigung der Landschafts-  und Grünordnungspläne, § 2 Abs. 4 S. 5 des 

Entwurfs 

Die Regelung zur Berücksichtigung der Landschafts- und Grünordnungspläne in der Bau-

leitplanung hat die Ziele, das Verhältnis von Bauleitplanung und Landschaftsplanung zu 

regeln und zur Vermeidung von Doppelprüfungen beizutragen[14]. 

  

§ 2 Abs. 4 S. 5 des Entwurfs sieht folgenden Wortlaut vor:  

 

„Liegen Landschafts- oder Grünordnungspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe h vor, sind deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen in der Umweltprüfung 

zu berücksichtigen“. 

  

Der BUND begrüßt diese Regelung und das mit ihr verfolgte Ziel in vollem Umfang. In 

Bezug auf die Umsetzung der Zielstellung ist allerdings wiederum das Alter der jeweils zu 

berücksichtigenden Pläne kritisch anzusprechen. Wie bereits ausgeführt, erscheint eine 

Einbeziehung überalterter Pläne im Hinblick auf die schnell fortschreitende Umweltzer-

störung wenig sinnvoll. 

  

Der BUND empfiehlt daher, im Zuge der Gesetzesänderung eine Fortschreibungspflicht für 

die jeweiligen Pläne nach höchstens 7 Jahren einzuführen. Eine ähnliche Regelung findet 

sich bereits jetzt im Ansatz in § 16 Abs. 1 S. 2 BNatSchG. Diese genügt den Anforderungen 

allerdings nur bedingt, da die Fortschreibungspflicht dort nur anlassbezogen vorgesehen ist 

(„wesentliche Veränderungen“) und somit schleichende Veränderungen von Natur und 

Landschaft nicht erfasst [15]. 

  

E. Beschränkung der auszulegenden Unterlagen, § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB-E 

Die Regelung zur Auslegung der Unterlagen hat das Ziel, die Informationsmöglichkeiten für 

den Bürger und die Transparenz der Planung zu verbessern[16]. 

  

§ 3 Abs. 2 S. 1 des Entwurfs sieht folgenden Wortlaut vor:  

 

„Die Entwürfe der Bauleitplanung sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der 
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Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die 

Dauer eines Monats öffentlich auszulegen“. 

  

Nach Ansicht des BUND ist in dieser Vorschrift eine erhebliche Gefahr angelegt, die nach 

Art. 6 Plan-UP-RL in der Sache zwingende Auslegung durch die Ausgestaltung des „Wie“ 

auszuhöhlen. Diese Befürchtung findet ihre Ursache gleich in drei Formulierungen der 

insgesamt recht kurzen (Teil-)Vorschrift. 

  

Auf Kritik stößt als erstes die Begrenzung der Auslegung auf die bereits vorliegenden 

Unterlagen. Sie birgt die Gefahr in sich, dass der Öffentlichkeit wesentliche Unterlagen mit 

dem Verweis darauf, dass sie noch nicht vorlägen, vorenthalten werden. Auch stellt die 

Regelung indirekt eine positive Sanktion verzögerter Verfahrensführung seitens der 

Gemeinde dar. Durch zeitlich verzögerte Erarbeitung der Unterlagen ließe sich der Umfang 

des Auslegungsmaterials und somit auch die Anzahl möglicher Einwendungen verringern. 

Diese Begrenzung lässt sich nicht, wie die Begründung[17] der Vorschrift ausführt, mit einem 

Verweis auf die Verfahrensökonomie rechtfertigen. Auch das Argument der Vermeidung 

lediglich zum Zwecke der Auslegung vorgezogener Stellungnahmen greift nicht [18]. Gerade im 

Hinblick auf die hohe Bedeutung, die der Entwurf dem Verfahren beimisst, ist eine Ein-

bruchstelle für unzureichende Verfahrensführung nicht hinnehmbar. Außerdem rechtfertigt 

auch der Verweis auf § 4a Abs. 3 S. 2 des Entwurfs nicht die Beschränkung der Auslegung. 

Dieser begrenzt die erneute Auslegung auf wesentliche Änderungen. Schließlich entspricht 

es allgemeinen Erfahrungswerten, dass die Bereitschaft der Kommunen, ein als abgeschlos-

sen betrachtetes Verfahren wiederzueröffnen, eher gering ist. 

  

Auch die Verwendung der Begriffe „Einschätzung“ und „wesentlichen“ tragen dazu bei, die 

Auslegungspflicht auszuhöhlen. Beide Begriffe bedingen einerseits Schwierigkeiten bei der 

Festlegung des Umfangs der auszulegenden Unterlagen. Andererseits eröffnen sie Freiräume 

für einen möglichen Missbrauch. So können wesentliche Unterlagen im Auslegungsverfahren 

mit dem schlichten Hinweis, sie seien nach Einschätzung der Gemeinde nicht wesentlich, 

zurückgehalten werden. 

  

Eine derartige Einschränkung der Auslegungspflicht verstößt nach Ansicht des BUND auch 

gegen Art. 6 Plan-UP-RL. Abs. 1 der Vorschrift geht von der Pflicht zur Auslegung aus: 
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„werden ... zugänglich gemacht“. Zwar gibt Abs. 5 den Mitgliedstaaten einen Spielraum bei 

der Festlegung der „Einzelheiten der Information und Konsultation der Behörden und der 

Öffentlichkeit“, der Begriff der „Einzelheiten“ ermächtigt aber an seinem Wortlaut gemessen 

nicht zu einer Beschränkung des Umfangs. Nach allgemeinem juristischen Sprachgebrauch 

ist damit vielmehr das Verfahren der Auslegung gemeint. 

  

Der BUND empfiehlt daher, die Begrenzung der auszulegenden Unterlagen ersatzlos zu 

streichen. 

  

F. Begrenzung der Beteiligung im Scoping auf Behörden 

§ 4 Abs. 1 des Entwurfs sieht die frühzeitige Beteiligung der Behörden, deren Aufgaben-

bereich durch die Planung berührt wird im Rahmen des Scoping vor und dient somit der 

Umsetzung des Art. 3 Abs. 6 der Plan-UP-RL. In der Begründung heißt es dazu: „Das 

Scoping soll dazu dienen, durch frühzeitige Einbeziehung externen Sachverstandes in den 

Planungsprozess sowohl Ermittlungsfehler als auch unnötigen Aufwand bei der Zusammen-

stellung des Abwägungsmaterials zu vermeiden. Zugleich soll dies zur Straffung des Verfah-

rens beitragen, da hierdurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass aufgrund der im 

Rahmen der späteren, formalen Beteiligung eingehenden Stellungnahmen der Planentwurf 

nachträglich ergänzt oder erneut ausgelegt werden muss“ [19]. 

  

§ 4 Abs. 1 des Entwurfs sieht folgenden Wortlaut vor:  

 

„Die Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind 

schriftlich entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz1 zu unterrichten und zur Äußerung 

insbesondere im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern“. 

  

Der BUND begrüßt diesen Ansatz grundsätzlich, kritisiert allerdings die enge Begrenzung 

der Beteiligungsvorschriften und sieht durch sie das angestrebte Ziel der frühzeitigen 

umfassenden Ermittlung zur Straffung des Verfahrens gefährdet. Diese Gefährdung ist auch 

nicht durch einen pauschalen Verweis auf die Verfahrensökonomie zu rechtfertigen[20]. Durch 

eine unzureichende Ermittlung der betroffenen Belange und die dadurch notwendige und 
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aufwendige Nachbesserung wird nämlich gerade das Gegenteil des angestrebten Effekts 

erreicht. 

  

Der BUND empfiehlt daher, die Beteiligung im Rahmen des Scoping auf die anerkannten 

Naturschutzverbände zu erweitern. Diese sind aufgrund ihrer Stellung als sachkundige 

Verwaltungshelfer in der Lage, den Erkenntnisstand der Gemeinden und somit die Qualität 

des Scoping entscheidend zu verbessern. Durch diese Art der Erweiterung der Beteiligungs-

vorschrift wäre auch die Ökonomie des Verwaltungsverfahrens nicht beeinträchtigt. Dem 

geringfügigen Mehraufwand bei der Einarbeitung der (zusätzlichen) Stellungnahmen stünde 

der erhebliche Vorteil eines größeren Erkenntnisgewinns in diesem frühen Verfahrenssta-

dium gegenüber. Ein zusätzlicher positiver Effekt ergäbe sich aus der Funktion der Ver-

bände als Forum für interessierte Bürger. Es fände durch ihre Beteiligung eine gewisser-

maßen kanalisierte frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung statt, die wiederum Ausdruck des 

Kooperationsprinzips als tragendem Grundsatz des Umweltrechts wäre. 

  

Zur Umsetzung sind die Überschrift und der Text des § 4 Abs.1 jeweils nach „Behörden“ um 

den Zusatz „und anerkannten Naturschutzverbände“ zu ergänzen. 

  

G. Entscheidungsfreiraum der Gemeinden beim Monitoring 

Art. 10 Plan-UP-RL fordert eine Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-

rung der Pläne und Programme auf die Umwelt. § 4 c des Entwurfs überträgt diese Aufgabe 

den Gemeinden und gibt den europarechtlich vorgegebenen Entscheidungsfreiraum hin-

sichtlich des „Wie“ der Überwachung ohne Einschränkung an die Gemeinden weiter. 

  

Auch in diesem Punkt trifft der Entwurf keine Regelung zur Finanzierung, so dass die 

Gefahr der unzureichenden Überwachung aus personellen und finanziellen Gründen besteht. 

Vom Absehen von jeglicher Regelung bzgl. der Anforderung oder des Zeitpunkts des Moni-

toring sowie der Veröffentlichung seiner Ergebnisse[21] geht die Gefahr aus, dass das europa-

rechtlich zwingend vorgeschriebene Verfahren in Deutschland weitgehend leerläuft. 

  

Der BUND empfiehlt, die Gemeinden zu einem ständigen Monitoring zu verpflichten. Dieses 

Monitoring könnte mit der Fortschreibungspflicht zum Flächennutzungsplan verbunden 
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werden. Zur Bewältigung dieser Aufgabe und zur Qualitätssicherung bietet es sich an, die 

Naturschutzbehörden bei der Beurteilung der Ergebnisse mit einzubeziehen[22]. 

  

H. Fehlende Qualitätssicherung der Umweltberichte 

Nach Art. 12 Abs. 2 Plan-UP-RL stellen die Mitgliedstaaten eine ausreichende Qualität der 

Umweltberichte sicher und unterrichten die Kommission über hierzu getroffene Maßnah-

men. Nach Ansicht der Entwurfsverfasser ist dafür in Deutschland keine gesonderte 

Regelung erforderlich. Die geforderte Sicherung soll sich indirekt durch ein Bündel von 

Einzelregelungen, wie zum Beispiel die Genehmigung von Flächennutzungsplänen, der 

Regelung über die öffentliche Auslegung des Plans, die Behördenbeteiligung und die 

(inzidente) Normenkontrolle ergeben[23]. 

  

Insbesondere der Verweis auf die gerichtliche Kontrolle begegnet Bedenken. Zum einen 

erscheint es aus Sicht des BUND bereits grundsätzlich fragwürdig, wenn die Kontrolle auf 

die Gerichte verlagert und so zusätzliche Gerichtsverfahren provoziert werden. Unabhängig 

hiervon folgt die Kritik an einer nur gerichtlichen Kontrolle mit  Hinblick auf deren 

Beschränkungen und insbesondere mit Blick auf die derzeitige Rechtsprechung des BVerwG 

zur Anwendung des § 46 VwVfG (vgl. BVerwGE 100, 238 ff.). 

  

Mittels einer Normenkontrolle kann eine unzureichende Ermittlung der Umweltauswir-

kungen also nach derzeitigem Stand der Rechtsprechung nur beschränkt angegriffen 

werden[24]. Auch die anderen bestehenden Kontrollmöglichkeiten sind nach Ansicht des BUND 

nur bedingt geeignet, eventuellen Defiziten bei der Umsetzung der europarechtlich ver-

pflichtend vorgegebenen Kontrolle entgegenzuwirken. Es handelt sich nämlich um rein 

verwaltungsintern wirkende Mechanismen, die nicht in jedem Fall geeignet sind, die 

unzureichende Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange hinreichend zu kompensieren. 

Vielmehr werden verwaltungsinterne Kontrollmechanismen in der Praxis zumeist nur zur 

Beseitigung schwerer Rechtsverstöße, nicht jedoch zur Kontrolle des effektiven Vollzugs 

eingesetzt. Wie auch der SRU zutreffend feststellt, wird vor allem die Kontrolle des Flächen-

nutzungsplans in der Praxis nur in extremen Entscheidungssituationen zur Einflussnahme 

auf die flächenhafte Darstellung genutzt. Eine Qualitätssicherung von Umweltberichten, die 

ihrerseits nur einen Teil der Begründung des Flächennutzungsplans darstellen, kann über 

dieses Instrument mithin nicht erfolgen[25]. 
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Der BUND empfiehlt daher in Übereinstimmung mit dem SRU[26], eine Regelung zur Planvor-

lagenberechtigung analog der Bauvorlagenberechtigung einzuführen, um die Qualität der 

Umweltberichte zu sichern. Hierzu sind geeignete externe Sachverständige heranzuziehen. 

Sofern das Schwergewicht demgegenüber in einer gerichtlichen Kontrolle liegen soll, müsste 

diese entsprechend Art. 10 EGV hinreichend effektiv sein (vgl. dazu unten).  

 

I. Biomasse-Anlagen, § 35 Abs. 1 Nr. 6 des Entwurfs 

Mit der vorgeschlagenen Regelung sollen Vorhaben zur Nutzung der Energie von aus 

Biomasse erzeugtem Gas unter bestimmten Voraussetzungen in den Katalog der privile-

gierten  Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB aufgenommen werden, um unter Berücksich-

tigung des Außenbereichsschutzes dem Strukturwandel in der Landwirtschaft Rechnung zu 

tragen[27]. 

  

Die Vorschrift hat folgenden Wortlaut:  

 

„ 6. der Herstellung und Nutzung der Energie von aus Biomasse erzeugtem Gas im 

räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle eines landwirtschaftlichen Betriebs 

dient, soweit die Biomasse überwiegend aus dem selben landwirtschaftlichen Betrieb oder 

überwiegend aus demselben und aus nahe liegenden land- oder forstwirtschaftlichen 

Betrieben stammt; zulässig ist nur eine Anlage je Hofstelle, die zudem die Leistung von zwei 

Megawatt nicht überschreiten darf ...“. 

  

Der BUND lehnt diese Regelung ab. Sie trägt zu einer weiteren Zersiedlung des Außen-

bereichs bei und hilft somit den Grundsatz, dass der Außenbereich nicht bebaubar ist, 

auszuhöhlen. Eine Notwendigkeit für diese Festsetzung besteht nicht. Derartige Anlagen 

sind im Regelfall in Dorf-, Misch-, Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten zulässig. Stehen 

sie im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, können sie bereits nach 

derzeitiger Rechtslage im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert sein. 

Außerdem können solche Anlagen ohne ins Gewicht fallende Immissionen betrieben werden, 

so dass in Anwendung des Grundgedankens des § 35 Abs. 1 Nr. 4  BauGB eine Verlagerung 

in den Außenbereich nicht erforderlich ist [28]. Nach der Ansicht des BUND muss hier eine 
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eventuelle Förderung der alternativen Energiegewinnung hinter den Belangen des Schutzes 

des Außenbereichs vor weiterem Flächenverbrauch zurücktreten. 

  

Der BUND schlägt daher vor, § 35 Abs. 1 Nr. 6 aus dem Entwurf ersatzlos zu streichen. 

  

K. Fehlerfolgenregelung, §§ 214 ff. des Entwurfs 

Ziel der Überarbeitung der Vorschriften der §§ 214-216 BauGB ist ihre Anpassung an das 

europäische Rechtsverständnis, das der Einhaltung der Verfahrensvorschriften einen hohen 

Stellenwert einräumt, deren Zweck auf die Gewährleistung der materiellen Rechtmäßigkeit 

der Entscheidung gerichtet ist [29]. 

  

Zur Umsetzung dieses Ziels erfahren die entsprechenden Paragraphen durch den Entwurf 

eine zum Teil umfassende Änderung. 

  

Der BUND begrüßt die europarechtlich motivierte Stärkung des Verfahrens im Grundsatz. So 

berücksichtigt z.B. die bisherige Rechtsprechung des BVerwG zu den Fehlerfolgen unter-

bliebener Umweltverträglichkeitsprüfungen (vgl. z.B. BVerwGE 100, 238 ff.) nach Auffas-

sung des BUND den aus dem Gemeinschaftsrecht folgenden Stellenwert der UVP nicht 

ausreichend. So ist es Klägern ohne eine UVP regelmäßig gerade nicht möglich, die Kausa-

lität des Verfahrensfehlers auf das Ergebnis nachzuweisen. Dies hat zur Folge, dass 

gemeinschaftsrechtliches Verfahrensrecht unter Verstoß gegen Art. 10 EGV regelmäßig 

folgenlos verletzt werden kann. Dies steht mit der Rechtsprechung des EuGH (vgl. Urt. v. 

16.09.1999, Rs C-435/97, E 1999, I-05613, Rz. 71) nach Auffassung des BUND nicht im 

Einklang.  

 

Kritik zu üben ist allerdings an der Umsetzung der beabsichtigten Stärkung des Verfahrens. 

Der auf Erwägungen der Unabhängigen Expertenkommission basierenden widerlegbaren 

Vermutung der materiellen Rechtmäßigkeit einer Entscheidung, die auf einem ordnungs-

gemäßen Verfahren beruht [30], stehen erhebliche Bedenken entgegen. Zum einen steht diese 

besondere Betonung des Verfahrens im Widerspruch zu den Unbeachtlichkeitsregelungen 

des § 214 des Entwurfs. Sollte dem Verfahren tatsächlich eine Indizwirkung für die 

materielle Rechtmäßigkeit zukommen, dürfte es nicht auf seine Grundzüge reduziert sein, 

sondern müsste in vollem Umfang von der Gemeinde abgearbeitet werden. Weiterhin ist 
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anhand der Begründung nicht nachvollziehbar, was der Eintritt der Regelvermutung für 

Folgen im gerichtlichen Verfahren im Hinblick auf den Amtsermittlungsgrundsatz und die 

materielle Beweislast der Beteiligten haben soll. Darüber hinaus ist, wie der SRU zutreffend 

feststellt, der angeblich europarechtliche Ursprung dieser Vermutung äußerst fragwürdig[31]. 

Schließlich ist nicht einzusehen, warum die Entwurfsbegründung den nächsten logischen 

Schritt auslässt. Bei einer derartigen Bedeutung des Verfahrens wäre es folgerichtig, auch 

eine gegenläufige Vermutung dahingehend zuzulassen, dass ein fehlerhaftes Verfahren die 

widerlegbare Vermutung der materiellen Rechtswidrigkeit nach sich zieht. 

  

Aufgrund der genannten Widersprüche und Unklarheiten empfiehlt der BUND, auf derartige 

Vermutungen sowohl im Gesetzestext als auch in der Begründung gänzlich zu verzichten. 

  

Auch die Überarbeitung der Fehlerfolgenregelung des § 214 bietet Anlass zu Kritik. Sie stellt 

eine weitere Zurückdrängung des Rechtsschutzes gegen die Bauleitplanung dar und betont 

den Grundsatz der Planerhaltung über Gebühr. Diese Überbetonung findet vor allem 

deshalb keine Rechtfertigung, weil der tatsächliche Verfahrensablauf in Deutschland, die in 

ihn gesetzten Hoffnungen und Erwartungen tatsächlich nicht erfüllt [32]. So zeigt auch der 

vorliegende Entwurf wieder, dass in jüngerer Zeit allein der Grundsatz der Verfahrensbe-

schleunigung im Vordergrund der Reformen steht. Ein verkürztes Verfahren konfligiert aber 

mit der Überbetonung seiner Bedeutung. 

  

Besonders zu kritisieren ist die im Hinblick auf die alte Fassung erweiterte interne Unbe-

achtlichkeitsklausel. Vor allem die Unbeachtlichkeit der fehlenden Beteiligung einzelner 

Personen ist nicht sachgerecht. Für die Beurteilung der Beachtlichkeit kann es nicht auf die 

Anzahl der Personen ankommen. Es ist durchaus denkbar, dass eine einzelne nicht beteiligte 

Person wesentlich gewichtigere Belange ins Feld hätte führen können als eine Vielzahl von 

Personen. Auch die Versuche der „Abmilderung“ dieser Konsequenz über die Unerheblichkeit 

der nicht berücksichtigten Belange oder darüber, dass die Belange tatsächlich doch berück-

sichtigt wurden, vermag nicht zu überzeugen. Sie stellen generalklauselartige Exkulpations-

möglichkeiten für die Gemeinde dar, für die im übrigen die Frage der materiellen Beweislast 

nicht geklärt ist. Die vorgeschlagene Möglichkeit der Unbeachtlichkeit wegen Verkennung 

der Verfahrensvoraussetzungen schließlich stellt einen „Generalablass“ dar, der aus rechts-

staatlichen Gründen nicht hinnehmbar ist. 
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Die Entwurfsverfasser räumen die mit den Einschränkungen der Fehlerfolgen verbundenen 

Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit behördlichen Handelns indirekt ein, wenn sie in § 216 

Abs. 1 des Entwurfs eine entsprechende Klarstellung für nötig halten, dass die Behörden alle 

Vorschriften ungeachtet der §§ 214, 215 BauGB zu beachten haben. Ob dieser Hinweis 

allerdings geeignet ist, den aufgezeigten Verfahren entgegenzuwirken, erscheint aus Sicht 

des BUND fraglich. 

Der BUND empfiehlt daher eine vollständige Überarbeitung des Entwurfs des § 214 unter 

der Maßgabe, dass das Rechtsschutzniveau nicht unter das der bisherigen Regelungen 

sinken darf und die bisherigen gemeinschaftsrechtlichen Defizite beseitigt werden.  

  

L. Präklusionsvorschriften, §§ 3 Abs. 2, 4a Abs. 2 des Entwurfs 

Im Interesse eines zügigen Verfahrensablaufs sind die Regelungen zur Präklusion kontra-

produktiv und sollten daher ersatzlos gestrichen werden. Bestehende Präklusionsvorschriften 

haben dazu geführt, dass Kläger aus Sorge vor möglicher Zurückweisung ihres Vortrags in 

hohem Maße auch wenig stichhaltige Betroffenheiten anführen und so der Umfang der 

verwaltungsgerichtlichen Akten erheblich angeschwollen ist. Das wiederum hat einen 

verzögerten Verfahrensablauf wegen längerer Bearbeitungszeiten durch das Gericht zur 

Folge. Dieser Effekt überwiegt die eigentlich angestrebten Beschleunigungseffekte. Auch aus 

allgemeinen Gerechtigkeitserwägungen ist eine Präklusion abzulehnen. 

 

M. Neuregelungen im ROG 

Die Kritikpunkte am Entwurf einer Neuregelung des ROG knüpfen an die bisherigen 

Ausführungen an.  Im Mittelpunkt steht § 7 ROG und hier insbesondere die Abs. 5 und 10.  

  

1. § 7 Abs. 5 des Entwurfs dient der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1-6, Art. 4 und Art. 5 der 

Plan-UP-RL. Er schreibt im Wesentlichen die Umweltprüfung bei der Erstellung von Raum-

ordnungsplänen und die Erstellung eines Umweltberichts im Rahmen der Umweltprüfung 

vor[33]. 
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a. § 7 Abs. 5 S. 4 des Entwurfs betrifft das Scoping gemäß Art. 5 Abs. 4 der Plan-UP-RL. Er 

hat folgenden Wortlaut: „Die öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umwelt-

auswirkungen berührt werden kann, sind bei der Festlegung des Umfangs und Detaillie-

rungsgrads des Umweltberichts zu beteiligen“. S. 6 bezieht sich auf geringfügige Änderun-

gen von Plänen und hat folgenden Wortlaut: „Diese Feststellung ist unter Beteiligung der 

öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen berührt werden 

kann, zu treffen“. 

  

Aus den unter E. geschilderten Erwägungen schlägt der BUND vor, den Kreis der zu 

beteiligenden Stellen um die anerkannten Naturschutzverbände zu erweitern. 

  

b. § 7 Abs. 5 S. 8 des Entwurfs greift wiederum die Abschichtungsmöglichkeit des Art. 4 

Abs. 3 der Plan-UP-RL auf. Er hat folgenden Wortlaut: „Es kann vorgesehen werden, dass 

bei Regionalplänen die Umweltprüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltaus-

wirkungen zu beschränken ist, wenn der Raumordnungsplan für das Landesgebiet, aus dem 

die Regionalpläne entwickelt werden, bereits eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 

2001/42/EG enthält“. 

  

Aus den unter B. geschilderten Erwägungen schlägt der BUND die Neuformulierung der 

Regelung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Konkretisierungsebenen der ver-

schiedenen Planungsstufen vor. Weiterhin ist nach der Ansicht des BUND dafür Sorge zu 

tragen, dass die jeweils höherstufige Planung nicht älter als 7 Jahre ist. 

  

2. § 7 Abs. 10 des Entwurfs soll Art. 10 der Plan-UP-RL umsetzen, welcher die Über-

wachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne auf die Umwelt 

vorschreibt (Monitoring)[34]. Er hat folgenden Wortlaut: „Es ist vorzusehen, dass die 

erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumordnungspläne auf die Umwelt zu 

überwachen sind“. 

  

Zwar beinhaltet die Regelung durch die Formulierung „ist vorzusehen“ eine Verpflichtung 

zum Monitoring, diese erscheint jedoch, auch im Hinblick auf die Rahmengesetzgebungs-

kompetenz des Bundes nach Art. 75 Abs. 1 Nr. 4, 72 Abs. 2 GG, durch den großen Freiraum 

bei der Frage ihrer konkreten Umsetzung gefährdet. Es ist deshalb zu fordern, dass der 
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Bundesgesetzgeber insofern seine Rahmenkompetenz ausschöpft und in Form von 

„Richtlinien“ oder „Eckpunkten“ die Grundzüge des Monitoring vorgibt. 

  

N. Neuregelungen im UVP-G 

Der Entwurf der Neuregelung des UVP-G leidet unter der Auslagerung von Einzelheiten in 

andere Gesetze. Hierdurch scheint die erst mit Inkrafttreten des Artikelgesetzes 2001 erzielte 

weitgehende Einheitlichkeit des Verfahrens gefährdet. Behält man die Grundkonzeption der 

Gesetzesänderung indes bei (vgl. dazu schon oben), ist diese erneute Zersplitterung des 

UVP-Rechts kaum vermeidbar. 

Änderungsbedürftig ist allerdings, wie bereits unter B. und I.1.b. ausgeführt, die Regelung 

zur Abschichtung. Auf die dortigen Ausführungen wird an dieser Stelle verwiesen. 

  

Zugleich sollte die Gelegenheit genutzt werden, um vorhandene europarechtswidrige 

Regelungen im bestehenden UVP-G zu überarbeiten. Exemplarisch sei hier auf § 3 b Abs. 2 

Satz 2 UVPG hingewiesen. Danach erstreckt sich die in der Norm zuvor umrissene Pflicht zur 

Berücksichtigung kumulierender Auswirkungen nicht auf Vorhaben, die für sich jeweils die 

Werte für die standortbezogene Vorprüfung oder, soweit eine solche nicht vorgesehen ist, 

die Werte für die allgemeine Vorprüfung nach Anlage 1 Spalte 2 erreichen oder überschrei-

ten. Diese Beschränkung der Berücksichtigungspflicht kumulierender Wirkung ist gemein-

schaftsrechtswidrig, weil sie nach dem Gesetzeswortlaut z.B. den Bau selbst mehrerer 

hundert benachbarter Windkraftanlagen ohne UVP erlaubte, wenn diese jeweils als Einzel-

anlagen konzipiert sind. Ein derartiges Ergebnis widerspricht ohne Zweifel den zwingenden 

Vorgaben der UVP-RL mit den durch die Rechtsprechung des EuGH umrissenen, aus Art. 2 

Abs. 1 UVP-RL ableitbaren Ermessensreduzierungen (vgl. etwa das Urteil i.S. Kommission ./. 

Irland, Rs-C-392/96, - E 1999, I-5929; ferner i.S. „Kraaijeveld“, Rs.C-72/95, E 1996, I-

5403).  

  

Teil 5. Kurze Anmerkungen zu weiteren wichtigen Änderungen 

Im Folgenden soll kurz Stellung zu solchen Änderungen genommen werden, die lediglich 

teilweise der Klarstellung bedürfen. 
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A. Ausklammerung informeller Planungen aus der Prüfungspflicht 

Aus der ausdrücklichen Bezugnahme in § 2 Abs. 3 und 4 des Entwurfs auf die Bauleitpla-

nung folgt die Ausklammerung informeller Planungen im Sinne des § 1 Abs. 5 Nr. 10 

BauGB aus der Umweltprüfungspflicht. Dies geschah in Übereinstimmung mit der Unab-

hängigen Expertenkommission[35]. Auch die Vorgaben der Plan-UP-RL  fordern keine 

Umweltprüfung für informelle Planungen. Art. 3 Abs. 2 lit. a HS. 2 Plan-UP-RL stellt darauf 

ab, dass durch Pläne und Programme der „Rahmen“ für künftige Genehmigungen 

bestimmter Projekte „gesetzt“ wird. Dieser Begrifflichkeit lässt sich entnehmen, dass ein 

rechtsverbindlicher Rahmen erforderlich ist [36]. Um Unklarheiten oder Missbrauch vorzu-

beugen, ist allerdings ein deutlicher Hinweis in der Gesetzesbegründung dahingehend zu 

fordern, dass durch diese informellen Planungen keine endgültigen Entscheidungen 

getroffen werden können. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass es den Gemeinden 

verwehrt ist, sich im Bauleitplanverfahren ohne weitere Umweltprüfung auf die Vorgaben 

der informellen Planungen als „Ist-Bestand“ zu berufen. 

  

  

B. Fortentwicklung des vereinfachten Verfahrens, § 13 des Entwurfs 

Die Fortentwicklung des vereinfachten Verfahrens birgt Missbrauchsgefahren. Für die 

Anwendung der Regelung des § 13 und eventuelle weitere Novellierungen sollte darauf 

hingewiesen werden, dass das vereinfachte Verfahren seinen Charakter als Ausnahmevor-

schrift nicht verlieren darf. Auch dies sollte in der Begründung des Gesetzes ausdrücklich 

hervorgehoben werden. 

  

C. Planungsrechtliche Steuerung von Standorten für Tierhaltungsanlagen, §§ 5 Abs. 2 

Nr. 11 und 12, 35 Abs. 3 S. 3 des Entwurfs 

Der BUND lehnt industrielle Tierhaltungsanlagen grundsätzlich ab. Unabhängig hiervon ist 

die Einführung planungsrechtlicher Steuerungsmöglichkeiten für Tierhaltungsanlagen im 

Außenbereich im Hinblick auf die wachsende Dichte der Anlagen und ihre Privilegierung 

begrüßenswert. Die Ausweisung von Eignungs- und Belastungsflächen im Flächennutzungs-

plan zu diesem Zweck erscheint geeignet, das angestrebte Ziel zu erreichen. Deutlich 

hinzuweisen ist allerdings darauf, dass diese Regelung nicht zu einer weiteren Erhöhung der 
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Inanspruchnahme des Außenbereichs führen darf. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken ist 

eine ausdrückliche Klarstellung diesbezüglich in der Gesetzesbegründung vorzunehmen. 

  

D. Neureglung im BNatSchG 

Im Hinblick auf die Änderung des § 21 Abs. 1 S. 1 BNatSchG bestehen nach derzeitiger 

Formulierung des Entwurfs Unklarheiten, welcher Teil der Regelung genau gestrichen 

werden soll. 
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